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1978 05 22 

Regierungsvorlage 

dem 
Bundesgesetz vom XXXXX 1978, mit 

das Gehaltsgesetz 1956 geändert wird 
(32. Gehaltsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 662/ 
1977, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 erhält folgende Fassung: 

"H aus hai t s z u lag e 

§ 4. (1) Die Haushaltszulage besteht aus dem 
Grundbetrag und den Steigerungsbeträgen. 

(2) Anspruch auf den Grundbetrag der Haus­
haltszulage hat 

1. der verheiratete Beamte, 
2. der :nicht verheiratete Beamte, dessen Haus­

halt ein Kind angehört, für das dem Be­
amten ein Steigerungsbetrag gebührt, 

3. der Beamte, dessen Ehe geschieden, aufge­
hoben oder für nichtig erklärt worden ist, 
wenn er verpflichtet ist, für den Unterhalt 
seines früheren Ehegatten aufzukommen 
oder dazu mindestens 150 S monatlich bei­
zutragen. 

(3) Der Grundbetrag der Haushaltszulage be­
trägt monatlich 

1. 40 S für den Beamten, der nur nach Abs. 2 
Z. 1 anspruchsberechtigt ist, wenn weder 

. ihm noch seinem Ehegatten ein Steigerungs­
betrag gebührt und der Ehegatte über eigene 
Einkünfte verfügt, die die Hälfte des An­
fangsgehaltes der Verwendungsgruppe C 
(zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen) er­
reichen, 

2. 150 S in allen übrigen Fällen. 

(4) Dem Beamtel1 gebührt jedoch abweichend 
von den Abs. 2 und 3 ,insoweit kein Grundbe­
trag, als sein Ehegatte Anspruch auf einen 
Grundbetrag oder eine ähnliche Leistung aus 
einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Ge-

bietskörperschaft hat. Hiebei geht der früher 
entstandene Anspruch dem später entstandenen 
vor; bei gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche 
geht der Anspruch des älteren Ehegatten vor. 

(5) Ein Steigerungsbetrag von 150 S monatlich 
gebührt - soweit in den Abs. 6 bis 12 nichts 
anderes bestimmt list - für jedes der folgenden 
Kiinder: 

1. eheliche Kinder, 
2. legitimierte Kinder, 
3. Wahlkinder, 
4. uneheliche Kinder, 
5. sonstige Kinder, wenn sie dem Haushalt 

des Beamten angehören und' der, Beamte 
überwiegend für die Kosten des Unterhaltes 
aufkommt. 

(6) Der Anspruch auf den Steigerungsbetrag 
endet, soweit ,in den folgenden Absätzen nichts 
anderes bestimmt ,ist, mit dem Ablauf des Mona­
tes, in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 

(7) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht 
das 26. Lebensjahr vollendet hat, gebührt der 
Steigerungsbetrag auch dann, wenn es 

1. den Präsenzdienst nach dem Wehrgesetz, 
BGBl. Nr. 150/1978, oder den Zivildienst 
nach dem Zivildienstgesetz, BGBl. Nr. 187/ 
1974, leistet, 

2. in einer Schul- oder Berufsausbildung steht; 
die seine Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, 

3. nach Ablegung der Reifeprüfung nicht un­
mittelbar den Präsenz- oder Zivildienst an­
tritt, für einen Zeitraum von höchstens sechs 
Monaten, 

4. nach Ableistung des Präsenz- oder Zivil­
dienstes nicht unmittelbar das Hochschul­
studium beginnt, für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten oder . 

5. nach Absmluß der Schul-' oder Berufsaus­
bildung oder nam Ableistung des Präsenz­
oder Zivildienstes nicht unmittelbar in das 
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Erwerbsleben. eintritt, für einen 
von höchstens drei Monaten, 

Zeitraum standenen vor. Bei gleichzeitigem Entstehen der 

und weder das Kind noch sein Ehegatte über 
eigene Einkünfte verfügt, die die Hälfte des 
Anfangsgehaltes der Verwendungs gruppe C (zu­
züglich allfälliger Teuerungszulagen) erreichen. 

(8) Zur Schul- oder Bel"lufsausbildung zählt 
auch ein angemessener Zeitraum für die Vor­
bereitung auf die Ablegung der entsprechenden 
Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines 
akademischen Grades. Im übrigen sind für die 
B,eurteilung, ob die Schul- oder Berufsausbildung 
beendet ,ist, das gewählte Studien- oder Berufs­
ziel und die für das Erreichen des gewählten 
Zieles geltenden Ausbildungsvorschriften maß­
gebend. Ist die Schul- oder Berufsausbildung 
durch den Präsenz- oder Zivildienst, durch 
Krankheit oder ein anderes unüberwindbares 
Hindernis verzögert worden, so gebührt der 
Steigerungsbetrag über das 26. Lebensjahr hinaus 
für einen der Dauer der Behinderung angemesse- I 
nen Zeitraum. 

(9) Für ein Kind, das das 18., aber noch 
nicht das 26. Lebensjahr vollendet hat, kann 
vom zuständigen Blundesminister im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bun­
desminister für Finanzen der Steigerungsbetrag 
gewährt werden, wenn berücksichtiigungswürdige 
Gründe vorliegen und weder das Kind noch sein 
Ehegatte über eigene Einkünfte verfügt, die die 
Hälfte des Anfangsgehaltes der Verwendungs­
gruppe C (zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen) 
erreichen. 

(10) Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, 
in dem der Anspruch auf den Steigerungsbetrag 
gemäß den Abs. 6 bis 9 wegfällt, infolge Krank­
heit oder GebrecheIl!S erwerbsunfähig ist, ge­
bührt der Steigerungsbetrag, wenn weder das 
Kind noch dessen Ehegatte über eigene Einkünfte 
verfügt, die die Hälfte des Anfangsgehaltes der 
Verwendungsgruppe C (zuzüglich allfälliger 
Teuerungszulagen) erreichen. 

(11) Ein Beamter hat keinen Anspruch auf den 
Steigerungsbetrag für sein uneheliches Kind, 
wenn es nicht seinem Haushalt angehört und 
er - abgesehen von der Familienbeihilfe nach 
dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBL 
Nr. 376 - für das Kind nicht einen Unterhalts­
beitrag leistet, der mindestens so hoch ist wie 
der Steigerungsbetrag. 

(12) Für ein' und dasselbe Kind gebührt der 
Steigerungsbetrag nur einmal. Hätten mehrere 
Personen für ein und dasselbe Kind Anspruch 
auf einen Steigerungsbeirag oder eine ähnliche 
Leistung aus einem Dienstverhältnis zu einer 
inländischen Gebietskörperschaft, so gebührt der 
Steigerungsbetrag nur dem Beamten, dessen 
Haushalt das Kind angehört. Hiebei geht der 
früher entstaridene Anspruch dem später ent-

Ansprüche geht der Anspruch' des älteren Beam­
ten vor." 

2. § 10 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Der im Abs. 1 Z. 3 angeführte Hem­
mungszeitraum wird mit dem Tag des Wieder­
antrittes des Dienstes zur Hälfte für die Vor­
rückung wirksam." 

3. § 12 Abs. 2 Z. 7 erhält folgende Fassung: 

,,7. die Zait eines albgeschlos5enen Studiums 
an eimer Akademie oder den Ak:lldemien 
v,erwanldten Lehranstalt, das für ,den Be­
amten Ernennu'Ilgserforde.rntis gewesen i$t, 

. sowie ,die IZurückgelegte Berufspraxis, wenn 
sie mach Iden jewms geltenden Prüfungs­
vorsch1'1iften für Idi,e Erlangung der Lehr­
befähigung für eme Verwendung !in der 
Verwenidungsgruppe L 2 ,a 2 vorgeschrie­
ben wa.r, ,in be~den IFällen htiszum Höchst­
ausmaß von ~nsgesaIllit zwei }ahren, sof'ern 
jedoch das Stuidium ~ehrplanmäß<ig länger 
dauert, bis zum Höchstausmaß des lehr­
planmäßig vorgesehen:en Studiums;" 

4. Vor ,dem § 38 a wird dk überschrift" 
,,0 m oi bus I e III k erz ,u I a ,ge" 

eingefügt. 

. 5. Im ,§ 43 wiirddie Zi vierung ,;§ § 8 his 11" 
durch Id/ie Zlitlkrung ,,§§ 8, 10 und 42 'Abs: 6 
his 9" ersetzt. 

6. Im § 48 Albs. 2 wird im ersten Satz vor 
dem Wort "DienstzuLage"da.s Wort ,,,ruhege­
nußfä:hage" eingefügt. 

7. Im § 501.a Albs. 1 w,iI1d vo.r den Wo1'1tlen 
"beso:Illdere Di;enSitaloerszu1a.g,e" das Wort "ruhe­
genußfähige" ,eingefügt. 

8. § 58 Ahs. 5 Z. 2 ,ethäih !folgende Fassung: 

,,2. Musiiklehrern anrittleren 'UIIld höheren 
Schu,Ien soWliea·n den den Akademion ver­
wandten 'LehranStalten mit ,d'er Lehroe­
fähigun~prüfung (Staatsprüfung) aus Ge­
s;!Ing," 

9. In den Albs. 5, 6 .und 13 des § 59 werden 
die Auoorü<ke ,,( 6inschl~eß1.ich ,einer 'allfäLltigen 
Di'eDstlaltensa:uilag,e)" durch 'di:e Ausdrücke ,,(enn­
schl~eßtich .mner ,aUfäUigen Dienstaltenszulage 
unld Eligän!Zung~zuJage)" lersetzlt. 

10. Im l§ 73 lAIbs. 2 lenclafilen dtie Worte ",in 
der P.as9Ung des Bundesgesetzes BOBL Nr. 185/ 
1966". 

11. Derzwei'teu:n:d der d1'1tw Satz des § 76 
Abs. 1 werden aufgehoben. 

908 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 11

www.parlament.gv.at



908 der Beilagen 3 

12. Im ~ SSd Albs. 1 enttallen dlie Wort!e 
.,in der Fassung des Bundesgesestzes BGBl. 
NI'. 185/1966". 

Artikel II 

Sow:eit auf Grund der RechnsänJd.erung nach 
Art. I Z. 1 die AIllspruchsvor.aussetzungen auf 
eine HaushaltszUllage oder die Erhöhung einer 
Hausha<Inszwage ,im August 1978 gegeben sa.nd 
\J!nId ,die Melidung .iIri Sinne des § 5 Abs. 6 
des Gehaltsgesetzes 1956 his zum 30. Septem­
ber 1978 ,ernattet wird. entsteht der Anspruch 
m~t WiM-ksamkcit vom 1. August 1978. 

, Artikel 1lI 

Art. IV der 31. Gehall'tlSgesetz-Novelle,BGBI. 
Nr. 662/1977, ist :!lUch auf Univer5itäts(Hoch­
schul)as9isventen des Ruhestandes, HinrerMie­
bene \lind Angehörige ,sinngemäß ~uwenden. 

Artikel IV 

(1) Der Bemessung des Ruhegenusses von 
Lehrern der Verw:endungsgroppe L 2 b 2, in 
deren ruhegenußfähigem Monatsbez'Ug oder in 
del'en Ruhegenuß ~m Monat Dezember 1977 
eine DienstlJUlage gemäß § 59 Abs. 12 des 
Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 31. De-

zember 1977 geLten,den Fassung enthalten war, 
j,gt an deren St.e~lea>b 1. Jänner 1978 die Dienst­
zulage ~m Aumlaß ;des '§59 Albs. 13 Z. 1 Lit. c 
des Gehaltsgesetzes 1956 in der jeweils geltenden 
Fassung zugrunde zu legen. . 

(2) Auf Lehrer, -in deren ruhegenußfähligem 
Mon3!tSbm:ug oIder ,in, deren Ruhegenuß im 
Monat DflZIember 1977 'eine DienS1Zulage nach 
§ 59 Abs. 14 des Geh3!Ltsgesetzes 1956 m der 
bis zum 31. Dezember 1977 geltenden,Fassung 
enthalten war, ist diese BeStlimmung auch 
w:eiterhin a112uwenden. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß auch für 
driie Hin'terl:iliebenen und AngehöriJgendieser 
Lehrev. 

Artikel V 

(1) Es ItrelJen ;im Kraft: 

1. Alrt. I Z. 3 Ibi,s 8 UIl!d 10 Ulnd rdne Art. III 
und IV mit 1. Jänner 1978; 

2. Art. I Z. 1 ,und Art. II mit 1. August 1978. 

(2) M~t.der Vollziehung d~'eses Bundesgesetzes 
k1t der Bunld'eskanzler, in Angelegenheiten je­
.doch, die nur den WiirkungsbeJ.'eicheines Bun­
desministers hetreffen, di,eser Bundesminister 
betraut. 

Erläuterungen 

Das Gehaltsgesetz. 1956 sah bisher für den Be- Der vorliegende Entwurf einer 32. Gehaltsge-
zug der Haushaltszulage unterschiedliche Rege- setz-Novelle trägt dieser Auffassung des Verfas­
lungen für männliche und weibliche Beamte vor . sungsgerichtshofes dadurch Rechnung, daß sämt­
und trug damit dem Gedanken Rechnung, daß liche Regelungen, die für den Bezug der Haus~ 
der für eine FamiLie erforderlime Unterhalt haltszulage eine unterschiedliche Regelung für 
primär vom männlichen Ehepartner erworben männl~che und weibliche Beamte vorsehen, durch 
werde. ,Gemäß § 4 Abs. 11 des Gehaltsgesetzes . neue Bestimmung.en ersetzt wer,den, die eine 501-
1956 in der zuletzt geltenden Fassung ruhte bei che Ungleichbehandlung nicht mehr anordnen 
einem weiblichen Beamten die Haushaltszulage, (Art. I Z. 1 des Entwurfes). 
wenn der Ehemann Einkünfte bezog, die die 
Hälfte des Anfangsgehaltes der Verwendungs­
gruppe C (einschließlich allfälliger Teuerungszula­
gen) erreichten. Eine' Ausnahme war mir für 
den Steigerungsbetrag für ein Kind vorgesehen, 
für das der Ehemann des weiblichen Beamten 
nicht unterhaltspflichtig war .. 

Der Verfassungsgerichtshof hat jedoch in seinem 
Erkenntnis vom 7. Oktober 1977, G 14, 15, 34, 
35/77-9, eine solche Differenzierung zwischen 
männlichen undweliblichen Beamten·. als sachlich 
nicht gerechtfertigt angesehen und den gesamten 
§ 4 Abs. 11 mit. Wirkung vom 31. JuLi 1978 als 
verfassungsw:idrig aufgehoben. 

Zu den übJ:'ligen Bestimmungen des Entwurfes 
wird bemerkt: 

Zu Art. I Z. 2: 

Nach den bisher geltenden VorschrIften wird 
der angeführte Hemmungszeitraum (Karenzur­
laub) in jenen Fällen, in denen der Dienst danach 
nicht an einem Monatser,sten angetreten wird, erst 
mit dem folgenden Monatsersten :vur Hälfue. für 
die Vorrückung wirksam. Die Neuregelung soll 
vor allem die Anweisung der Bezüge in solchen 
Fällen vereinfachen. 

2 
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Zu Art. TZ. 3: 
. Nach § 12 Abs. 2 7..7 d~sGehaltsgesetzes 1956 

bestand schon bishe.t: ein Anspruch auf,Vollan­
rechnung von BerufspraJdiszeiten, .die für die 
Erlangung der Lehrbefähigung für eine Verwen­
dung in der Verwendungsgruppe L 2 a 2 vorge­
schl1iebenwaren, bis zum Höchstausmaß von ins­
gesamt zwei Jahren für die Vorrückung in höhere 
Bezüge. Während 'sich jedoch die bisherige Rege­
lung nur auf Zeiten beschränkte,. die nach der 
Erlangurtg des Reifezeugnisses einer höheren 
Schule zurückgelegt wurden, bezieht die N eu­
regelung auch Zeiträume ein, die vor dem ange­
führten Zeitpunkt liegen. Solche Zeiten konnten 
bi~her arUenfalls unter den Vorau'ssetzungen des 
§ 12 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 im öffentlichen 
Interesse bis zu einem bestimmten Höchstausmaß 
zur Gänze für die Vorrückung ,in höhere Bezüge 
angerechnet werden; ein Rechtsanspruch auf eine 
solche Anrechnung bestand jedoch für diese -
~or der Erlangung des Reifezeugnisses. einer 
höheren Schule zll:rückgelegten - Zeiten filcht. 

Zu Art. I Z. 4: 

Die überschl1ift soll der deutlicheren Hervor­
hebung dieser Zulag,enregelung dienen. 

Zu Art. I Z. 5: 

oder die Zugehörigkeit zu· bestimmten Dienst­
klassen ~ und nicht mehr unmittelbar an !die 
Zurücklegung bestimmter Dienstzeiten ~ ge­
knüpft ist, können der zweite und der dritte 
Satz des § 76 Abs. 1 des. Gehaltsgesetzes 1956 
ersatzlos entfallen. 

ZU,Art. II.: 

Durch die Neuregelung' des Art .. I Z. 1 werden 
mit 1. August 1978 viele neue Anspruchsvor­
aussetzung,en auf. eine Haushaltszulage oder eine 
Erhöhung der Haushaltszulage entstehen. Da 
diese Rechtsändening in eine Zeit fällt, in der 
sich viele Bedienstete auf Urlaub befinden, wird 
für diese neu entstandenen Anspruchsvorausset­
zungen die einm()flatige Meldefrist auf den 
30: September 1978 erstreckt. 

Zu Art. III und IV: 

Durch Anderungen der 31. Gehaltsgesetz-No­
velle bei bestimmten Aktivbezügen sind für Be­
amte des Ruhestandes und deren Hinterbliebene, 
für deren Pensionsbemessung diese Aktivbezüge 
maßgebend waren, Probleme bezüglich. der Pen­
sionsautomatik entstanden, die hier bereinigt 
werden. 

d h I 95 Zu Art. V: Die Zitierung iim § 43 es Ge atsgesetzes 1 6 
wird an die Anderungen der 31. Gehaltsgesetz- Die Aufhebung des § 4 Abs. 11 des Gehaltsge-
Novelle angepaßt. setzes 1956 durch den Verfassungsgerichtshof er­

Zu Art. I Z. 6 und 7: 

Durch die 31. Gehaltsgesetz-Novelle wurde an 
Stelle der bisherigen Verwendungszulage für 
Universitäts- und Hochschulassistenten eine 
Dienstzulage geschaffen; ferner wurde für ordent­
liche Universitäts- und Hochschulprofessoren 
unter bestimmten Voraussetzungen eine beson­
dere Dienstalterszulage vorgesehen. Es wird nun 
ausdrücklich festgehalten, daß diese Zulagen 
ruhegenußfähig sein sollen. 

Zu Art. I Z. 8 und 9: 

Hier werden Schreibfehler der 31. Gehalts­
gesetz-Novelle berichtigt. 

Zu Art. I Z. 10 und 12: 

Die Zitierungsänderungen berücksichtigen die 
W,iederverlautbarung des Wehrgesetzes unter 
BGBl. Nr. 150/1978. 

Zu Art. I Z. 11: 

Da die Die~stzulage für Berufsoffiziere aus­
schließlich an die Führung bestimmter Amtstitel 

folgte mit Wirkung vom 31. Juli 1978; die 
Haushaltszulagenregelungen des Entwurfes sollen 
daher mit 1. August 1978 wirksam werden. 

Soweit die übrigen Bestimmungen des Entwur­
fes eine Anpassung an Maßnahmen der 31. Ge­
haltsgesetz-Novelle bringen, treten sie wie diese 
mit 1. Jänner 1978 in Kraft. Die übrigen Be­
stimmungen werden mit dem Tag wirksam, der 
dem Tag der Kundmachung im Bundesgesetzblatt 
folgt. 

Mehrkosten: 

Die Regelung der Haushaltszulage bei weib­
lichen Bundesbediensteten, deren Ehemänner 
Einkünfte beziehen, die die Hälfte des Anfangs­
genaltes der Verwendungsgruppe Cerreichen, 
wirtdfür den Rest dieses Jahres Mehrkosten im 
Ausmaß von etwa 60 Millionen Sch,illing verur­
sachen. Dieser Mehraufwand konnte im Bundes­
voranschlag 1978, nicht berücksichtigt werden. Es 
wird jedoch, da sich der Aufwand auf die jeweili­
gen Kreditansätze aller Ressorts bezieht, versucht 
werden, mit diesen Krediten das Auslangen zu 
finden. 
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Textgegenüberstellung 

Bisherige Fassung: 

Haushaltszulage 

§ 4. (1) Die Haushaloszula~e bestehta>us dem 
Grundhetrag ood den StleLg'erm1igsbeträ~en. 

'(2) Anspruch auf den Grundbetrag der Haus­
haks~llI1ageha't 

a) der v,erheiratete Beamte, 
b) IcLer nicht verheiratete Beamte, ,dessen 

Hausha:lt ein Kind angehö.rt, für das dem 
B,eamtlen ein Steigerung~betrag gebührt, 

c),der Beamte, de~en Ehe geschieden, aufg,e­
hohen oder für nJichuig erklärt worden 
,ist, wenn er verpfLichtlet ,ist, Jür den Unter­
h3lLtseiner früheren Eheft3lU au,fzukom­
men oder dazu mind~teilli mitt einem Be­
trag, der dem Grundbetrag gemäß'; Abs. 3 
Lit. b entsprticht, bciizutragen. 

(3) Der Grullidbetrag der Haushaltszulage be­
~rägt mona:t:lich 

a) 40 S für iden Beamten, der nur ,nach Abs. 2 
Lit. a anspiuchsberemtligt ist, wenn weder 
ihm . nroch 'Seine.r Ehefra:uern Steigerungs­
betrag ,gebührt unddiie Ehclrau über 
eigene Einkünfte verfügt, d~e ,die Hälfite 
des AnfangsgehaLtes ·der Verwendungs­
gruppe C (.einsch1ießlich .allfälLiger Teue­
rungszulagen) ,erl'leichen, 

h) 150 S 'in alten übrigen ,Fällen. 

(4) Ein Steig,erungsbetrag von 150 S monat­
lich gebiihrt - soweit tin den Abs. 5 bis 13 
nichts a:nderes bestimmt ist - für jedes der fol­
genden Kinder: 

13). ehelliche Kinlder, 
b) legit~mierte Kinder, 

Fassung gemäß Art. I Z. 1: 

Haushaltszulage 

§ 4. (1) Die Hausha11ls'zullage besteht ,aus dem 
Gru.n:dbetrag und den Süeigerungsheträgen. 

{2) Anspruch a'uf den Grundbeürag der Haus­
haltszulage hat 

1. dier verheiratete Beamte, 
2. der nJicht V'erooiratete Beamte, dessen Haus­

halt ein Kind 3lngehört, für das dem Beamten 
,ein Steigemng.sbetrag gebührt, 

3. der Beamte, dessen 'Ehe geschieden, aufge­
hoben oder für nichtig erklärt worden ist, 
wenn er verpflichtet ,ist, für den UntJerhalt 
seines früheren Eheg3!tlten l3lUtzukommen 
oder Ida'Zu mindestens 150 Smonatlich hei­
zU'tf.:ligen. 

(3) Der Gmndbetl1ag der Haushaltszulage be­
trägt monatlich 

1. 40 S für den 'Beamten, der nur nach Abs. 2 
Z. 1 a~spruchsberechtligt ist, wenn weder ~hm 
noch seinem Ehegatten ein Steigerungsbe­
tl1ag gebührt und der rEhegatllle über eigene 
Einkün:fte y;e~fü~t, rrue ,die Halfte des An­
fangsgehaltes der Verwendungsgruppe C 
(zuzügLich allfälliger Teuerungszulagen) er­
reichen, 

2. 150 S!in aUen übl1i~en Fällen. 

(4) Dem ,Beamten gebührt jedoch abweichend 
von ,den Abs. 2 und 3 insoweit kein Grundbetrag, 
als sein Ehegatte Anspruch auf einen Grund~ 
betrag oder ,eine ähnliche Leistung aus einem 
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebiets~ 
körperschaft hart. Hi;eibei geht der früher ent­
standene Anspruch dem später entstandenen vor; 
bei gleichzeitigem Entstehen der Anspruche geht 
der Anspruch des älteren Ehegatten vor. 

(5) Ein Steigerungsbetrag von 150 S monat- ' 
lich gebührt - soweit in den A!bs. 6 bis 12 
nichts anderes hest~mmt ist - für jedes der 
folgenden Kinder: 

1. eheliche Kinder, 
2. legitimierte Kinder, 
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Bisherige Fassung: 

c) Wahlkinder, 
Id) ußleheliche IGnider, 
e) sonstJige K1inder, w,enn s1e dem Haushalt 

des Beamten angehfuen und der Beamte 
ÜiberWliegend für die Kosten Ides Unterhal-
tes au.fkommt. . 

(5) Der Ampruch auf den Steigerunßsbetl'ag 
endet, soweit in den folgenden Absätzen nichts 
anderes besoimmt .ist, mit ,dem Ablauf des Mo­
nates, ~n dem ,das IGrud das 18. Lebensjahr voll­
endet. 

(6) Für ein Kinld, das das 18., abe'r noch nicht 
·das 26. Lebensjahr voUendet hat, gebührt der 
Steig,erungshetrag auch dann, wenn es 

a) den Präsenz dienst nach dem Wehrg,esetz, 
BGB!. Nr. 181/1955, ,in der ge,1t;enden Fas­
sung, o.der den Ziv.j;betienst -nachidem ZiVlil­
di'enS'tgeset'Z, BGBJ. Nr. 187/1974, leiSitet, 

b) in einer Schul- oder Berufisaushildung 
steht, die seine A<rIbeitskraft üherwiegend 
beansprucht, 

c) lOach Aiblegung aeT Reifeprüfung nicht U'n­
mittdlJbar den Prägenz·düen:st bzw. Iden Zi­
v,ildienst antr.itt, für einen Zelitnaum von 
höchstens sechs Morua'tJen, 

d) nach Ablei'Stung des Präsenzdienstes hzw. 
,des Ziv,iMienstes nicht urumittelbar das 
HochschuLstudi'll!IIl be~nnt, für einen Zeit­
raum von höchstens sechs Mona'ten o~der 

e) nach AibschIuß ,der .5ch,ul- oder Berufsaus­
biJdung oder nach Ableistung des Präsenz­
oder Ziv,iJ:dienstes ,nicht unmittelbar lin das 
Erw,erbsleben ,cintrit;t, Hir leinen Zeatraum 
von höchsterus dpei Mona<1len, . 

und das Kind über keine eigenen E~nkünf'te ver­
fügt, die die Hällft'e des Anfangsgehaltes der 
Verwendungs gruppe C (einscMießl,ich allfälliger 
TeuerungszUllagcn) erreichen. 

(7) Zur Schul- (){derBerufsau~hihdung zählt 
auch ein angemessener Zeitraum für die Vor­
bereitung auf ,die Ableß'Ungder lentsprechenden 
Abschlußprüfungen und auf,dIi,e Erwerhung eines 
akaldemischen Grades. Im übl1igen sind für die 
BeurtJeilung, ob 'rue Schul- oder Berufsausbildung 
beerudet ist, aalS gewählte StUid~en- .oder BeruflS­
ziel urud ,di,e für die Eliveichung des gewählten 
Zieles g.eltenden Ausbii1dUillJgsvorschniften maß­
gehend. Ist dile Schul- oder Beru,fsaushildung 
durch A:ble~tung Ides P:räsen7!dienS'tes o'der des 
Zivildienstes, durch Knankheit oder ein aIl!dereS 
unüherwindbapes Hinidernis verzögett worden, so 
gebührt der Steigerungsbetrag über das 26. Le­
bensjahr hinaus für einen der DaUier ,der Behin­
derung angemessenen Zeitraum. 

Fassung gemäß Art. I Z. 1: 

3. Wahlkiinder, 
4. uneheliche Kinder, 
5. sonstige Kinder,wenn sie dem Haushalt des 

Beamten angehören und ,der ,ß.eamte über­
wiegend für die Kosten des Unterhaltes auf­
kommt. 

(6) Der Anspruch auf den Steigerungsbetrag 
endet, soweit iin ,den folgenden Aooätzen nichts 
anderes hesoimmt ,ist, mit dem Abla<uf des Mo­
na<tes, ,1n dem 'das Kind Idas 18. Lebensjahr vo:Jl­
endet. 

(7) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht 
Idas 26. Lebensjahr vollendet hat, gebühnt der 
Steig,erungsbetrag auch dann, wenn es 

1. den Präsenz dienst nach dem Wehrgesetz, 
'BGBI. Nr. 150/1978, oder den Zivildienst 
nach dem ZiviLdienstgesetz, BGB!. Nr. 187/ 
1974, leistet, 

2. in einer Schul- oderiBerufsausbildung steht, 
die seine Arbeitskraft überwiegend Ibean-
sprucht, .. 

3. nach Ahlegung der Reifeprüfung nichtun­
mittelbar den Präsenz- oder Zivildienst an­
tritt, für einen Zeitraum von höchstens 
sechs Monaten, 

4. nach Ableistung des Präsenz- oder Zivil­
dienstes nicht unmittelbar das Hochschul­
studium heginnt, für 'einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten oder 

5. nach Abschluß der Schul- oder Berufsausbil­
dung oder nach Ableistung des Präsenz-' oder 
Zivildienstes nicht unmittelbar in das Er­
w:erbsleben .eintritt, für einen Zeitraum von 
höchstens drei Monaten, 

und weder das Kind noch sein Ehegatte über 
eigene Einkünfte v,erlügt, die die Hälfte des An­
fangsgehaltes der Verwendungsgruppe C (zu­
züglich allfälliger Teuerung.szulagen) erreichen. 

(8) Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt 
auch eina11igemeStSener Zeitraum ,für die Vor­
bereitung auf die Ableß'Ung der ,entsprechenden 
Ahschlußprü,fungen und awf ,c!ii,e Erw,erbung ,ei:nes 
abdemisch,en Grades. Im übnigen sind für die 
Beurlleilung, ob die Schul- oder Beruf.sausbiLdung 
beendet ist, das gewählte Studien- oder Berufs­
ziel und die für das Erreich'en des gewählten 
Zieles geltenden Ausbildungsvorschniften maß­
gebend. Ist die Schul- oder Berufsausbildung 
durch den Präsenz- oder Zivildienst, durch 
Krankheit oder ein a-nde1'.es urtüberwindbares 
Hinde11llis verzög,ett worden, so gebührt der 
Steilgerung~betrag über das 26. Lebensjahr hinaus 
für einen der Dauer der Behinderung angemesse­
nen Zeitraum. 

(8) Für ein KJind, ,das ,das 18., aJber noch ruicht (9) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht 
da·s 26. LetbentSjahr vOlUen,det ,hat, kann vom das 26. Lebensjahr volLendet hat, kann vom 
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Bisherige Fassung: 

zuständigen Bundesmin'isoerlirum Iim EHl>VlC!I"neh­
men mit 1dem Bundeskamlenamt und dem ,Bun­
desministerium für Finanzen der. Steigerungs­
betrag gewähr,t werden, wenn berücksüchnigungs­
wündiige Gründe vorhanden sind und Jas IGnd 
über keiIlle eigenen Einkünfte verfügt, die die 
Hälfvedes Anhngsgehaltes der Verwendungs­
gruppe C « einschlie&lich aillfälLiger Tewerungs.zu­
la~en) erreichen. 

(9) Für ein IGn1d,das selil\: Idem Zeitpunkt, dn 
dem der Anspruch auf den Steigerungsbetrag 
gemäß den A:bs. 5 bis 8 wegfäJt1t, in~o~e Krank­
hei,t oder Gehrechen erwel1bslJJnfähig list, gebührt 
der Steigerungsbetrag, wenn es über keine eigenen 
Enkünfte verfügt, die Idi,e H~Hte des Anf:l1ngs­
gehaltes der Verwe11ldung.sgruppe C (e~nsch}'ieß­
Lich allfäHiiger Teuerungszulagen) erreichen. 

(10) Für cin K;ind wmblichen Geschlechts, das 
,das 18. Leoonsj'a'hr voVlendet hat, gebührt kein 
SteigeruIlJgsihetrag, wenn ,es verheiratet ist uIlld 
der Ehegatte Binkünfote bezllieht, die' dj,e Hälfte 
des Anfangsgehaltes der Verwendungsgruppe C 
(einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) errei­
chen. 

'(11) (Di,eSler kbs. wurde gern. Kundmachu-ng 
BGBL Nr. 564/1977 mit Ablauf des 31. Juli 1978 
d'Urch den V erfassungsgel"'ich tshof ,aufgehoben:) 
Bei einem Beamtlen wei:b1ichen G~chlechts ruht 
,CJ.i,e HaushaihlSTl:uLage, wenn der Ehemann Em­
kün:ftle beZlieht,die idie Hälfte ,deskIllfa~gs,gehal­
tes der Vlerw,enldungsgruppe C(eitnscht.ießll,ich all­
fälliger Teuerungszulagen) erreichen. Der Steige­
mngsbetrag für ,ein Kind ruht atboer nicht, wenn 
der Ehemann des weiblichen B·eamten für das 
Kind nicht U1n~erha1ts'Pf1ichtiig list. 

(12) Ein Beamter männLichen Geschlechts hat 
keinen Anspruch aufdenSt1eiger:ungsbetrag für 
sein uneheliches Kind, . wenn es nimt seinem 
Hausha;Lt angehört und er - ~bgeseh:en vo.n 
·der FamiLieulbeihilf:e nach dem . FamiLi>enlaSiten­
amgleiichsgesetz 1967, ·BGBL Nr. 376 - für .das 
Kind nicht einenUnterhaltsbeitrag leistet, der 
mindestens \So hoch iist wiie Jder Ste~gerungsbetrag. 

(13) Für ein und d3Jsselbe Kind gebührt der 
Steigerungsbetr.ag nua- einmal. Hätten mehrere 
Beamte für eiJn und dasselbe KiI1ld Anspruch auf 
einen Stetigerungsbetrag, ISO gebührt der Steige­
rung.sbetnag nur aem Beamten, dessen Haus­
h:dt das KJind aIltgehört; hiebei .geht der 
Anspruch ,elines männLichen Be:l1mten dem An.: 
spruch eines welibffichen ·Beamten vor. Dem B'e­
lamten gebühnt IDIIlSoweit kein SueigerunßJ.9betrag 
für ein Kind, als eine ander.e Person 3JUS einem 
Di;cnstverhäkIllis zu ,einer Gebietskörpel"'Smaft 
einen Steigerungsbetrag ooer eine ähnLiche Lei­
stung (zum Beispiel IGnderzuilage) für di,eses 
Kirud heZlieht. 

. Fassung gemäß Art. I Z. 1: 

zuständigen Bundesminister im Einvernehmen 
mit dem :Bundesk3Jnzler und dem Bundesminister 
für Fjnan:ren der Steig.erungsbetrag gewähr:t 
werden, wenn berücksichtigungswür.dige Gründe 
v-orliegen und weder .das Kind noch !iein Ehegatte 
über eigene Einkünfte verfügt, die die Hälfte 
des Arufangsgehaltesder Verwendungsgruppe C 
(zuzüglich allfällig·er Teuerungszulagen) erreichen. 

{10) Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, 
in dem der Anspruch auf den Steigerungsbetrag 
gemäß den Abs. 6 bis 9 wegfällt, infolge Krank­
heit oder GebrechenserweI1bsunfählig ist, gebührt 
der Steig-erungsbetrag, wenn 'weder das . Kind noch 
dess·en Ehegatte über eig-ene Einkünfte verfügt, 
die .die Hälf,te des Anfangsgehaltes der Verwen­
dungsgruppe C (zuzüglim allfälliger Teuerungs­
zulagen) erreichen. 

(11) Ein Beamter hat keinen Anspruch auf 
den Steigerungs betrag für seinunehelimes Kind, 
wenn es nicht seinem Haushalt angehört und 
er - ahgesehen von der Fa.milienbeihilfe nach 
dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBL 
Nr. 376 - für das Kind nicht einen Unterha-lts­
beitrag leistet, der mindestens so hoch is-t Wie 
der Steigerungs<betrag. 

(12) Für ein und ,dasselbe Kind' gebührt der 
Steigerungsbetrag nur einmal. Hätten' mehrere 
Personen für ein und dasselbe Kind Anspruch 
auf einen Steigerungsbetra.g oder ,eine ähnliche 
Leistung aus einem Dienstv·c-rhältnis zu einer 
inländischen Gebietskörperschaft; so gebührt 
der Steigerungsbetrag nur dem Beamten, dessen 
Haushalt das Kind angehört. Hiehei geht 
der f.rüher entstandene Anspruch dem später enlt­
standenen vor. Bei gleichzeitigem Enonstehen der 
Ailsprüchegeht der Anspruch des älter.en Be­
amten vor. 
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Bisherige. Fassung: 

§ 10. (4) Der im Abs. 1 Z. 3 angeführte Hem­
mungszeitraum wird mit dem auf den Tag des 
Wiederantrittes des Dienstes folgenden. Monats­
ersten zur Hälfte für ,die Vorrückung wirksam. 
Wird der Dienst jedoch am ersten Arbeitstag des 
Monats angetreten, uiitt die Wirkung des ersten 
Satzes mit dem Ersten des betreffenden Monats 
ein. 

§ 12. (2) 

7. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer Akademie oder den Akademien ver­
wandten Lehranstalt, das für den Beamten 
Ernennungserfordernis gewesen ist, sowie 
die nach Erlangungdes Reifezeugnisses einer 
höheren Schule zurückgelegte Berufspraxis, 
wenn sie für die Erlangung der "Lehrbefähi­
gung für eine Verwendung in der Verwen­
dungsgruppe L 2 a 2 vorgeschrieben war, in 
beiden Fällen bis zum Höchstausmaß von 
insgesamt zwei Jahren, wenn jedoch das 
Studium lehrplanmäßig länger dauert, bis 
zum Höchstausmaß des lehrplanmäßig vor­
gesehenen Studiums; 

§ 43. Dem Richter, der Vier Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt 
eine für die Bemessung des Ruhegenusses anre­
chenbare Dienstalterszulage von 813 S. Die Be­
stimmungen der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß an­
zuwenden. 

§ 48. (2) Dem Univel1Sitä1lS(Hochschul)assisten­
ten, der das Doktorat seiner Fachrichtung (in 
Fächern, in denen eine Erlangung des Doktorates 
nicht möglich ist, eine gleichzuwertende künstleri­
sche Eignung) und eine tatsächLiche Verwendungs­
dauer von sechs Jahren als Universitäts(Hoch­
schul)assistent aufweist, gebührt eine Dienstzu­
lage im Ausmaß eines Vorrückungsbetrages. Diese 
Dienstzulage erhöht sich auf zweieinhalb Vor­
rückungsbeträge ab dem Zeitpunkt, in dem der 
Universitäts(Hochschul)assistent nach Erlangung 
der HabiIitation (an künstlerischen Hochschulen 
und in jenen Fächern, in denen eine Habilita­
tion nicht möglich ist, nach Erlangung einer 
gleichzuwertenden Befähigung) weiterbestellt 
wird. 

§ 50 a. (1) Einem ordentlichen Universitäts­
(HochschuI)professor, der eine fünfzehnjährige 
Dienstzeit als ordentlicher Universitäts(HodI­
schul)professor an österreichtischen Universitäten 
(Hochschulen) aufweist und vier Jahre im Dienst-

Fassung gemäß Art. I'Z. 2: 

§ 10. (4) Der im Abs. 1 Z. 3 angeführte Hem­
mungszeitraum wird mit dem Tag des Wiederan­
trittes des Dienstes zur Hälfte für die Vor­
rückung wirksam. 

Fassung gemäß Art. I Z. 3: 

§ 12. (2) 

7. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer Akademie oder den Akademien ver­
wandten Lehranstalt, das für den Beamten 
Ernennungserfordernis gewesen ist, . sowie 
die zurückgelegte Berufspraxis, wenn sie nach 
den jeweils geltenden Prüfungsvorschriften 
für die Erlangung der Lehrbefähigung für 
eine Verwendung in der Verwendungsgruppe 

. L 2 a 2 vorgeschrieben war, in bei den Fällen 
bis' zum Höchstausmaß von insgesamt zwei 
Jahren, sofern jedoch das Studium lehrplan­

. mäßig länger dauert, bis zum Höchstausmaß 
des lehrplanmäßig vorgesehenen Studiums; 

Fassung gemäß. Art. I Z. 5 

§ 43. Dem Richter, der vier Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt 
eine für die Bemessung des Ruhegenusses anre­
chenbare Dienstalterszulage von 813 S. Die Be­
stimmungen der §§ 8, 10 und 42 Abs. 6 bis 9 
sind sinngemäß anzuwenden. 

Fassung gemäß Art. I Z. 6 

§ 48. (2) Dem Universitäts(Hochschul)assisten­
ten, der das Doktorat seiner Fachrichtung (in 
Fächern, in denen eine Erlangung des Doktorates 
nicht möglich ist, eine gleichzuwertende künstleri­
sche Eignung) und eine tatsächLiche Verwendungs­
dauer von sechs Jahren als Universitäts(Hoch­
schul)assistent aufweist, gebührt eine ruhegenuß­
fähige Dienstzulage im Ausmaß eines Vor­
rückungsbetrages. Diese Dienstzulage erhöht sich 
auf zweieinhalb Vorrückungsbeträge ab dem 
Zeitpunkt, in dem der Universitäts(Höchschul)­
assistent nach Erlangung der Habilitation (an 
künstlerischen Hochschulen und in jenen Fächern, 
in,denen eine Habilitation nicht möglich ist, nach 
Erlangung einer gleichzuwertenden Befähigung) 
weiterbest,ellt wird. 

Fassung gemäß Art. I Z. 7 

§ 50 a. (1) Einem ordentlichen Universitäts­
(Hochschul)professor, der eine fünfzehn jährige 
Dienstzeit als ordentlicher Universitäts(Hoch­
schul)professor an" österreich,ischen Universitäten 
(Hochschulen) aufweist und vier Jahre im Dienst-
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Bisherige' Fassung: 

stand im Bezug der Dienstalterszulage gemäß 
§ 50 stand, gebiihrt ab dem Zusammentreffen 
beider Voraussetzungen eine besondere Dienstal­
terszulage in der Höhe. derD,iens.talterszulage ge-
mäß § 50 Abs. 3. . 

§ 58. (2) . 

2. Musiklehrern an . mittlereri urt'd höheren 
Schulen sowie an den Akademien mit der 
Lehrbefähigungsprüfung (Staatsprüfung) aus 

, Gesang, ' 

§ 59. (5) Lehrern der Verwendungsg~uppe 
L 2 a 1, die die Ernen~ungserfordernisse für die 
Verwendungsgruppe L 2 a 2 erfüllen und auf 
einem für Lehrer dieser Verwendungsgruppe vor­
gesehenen Arbeitsplatz oder an einer übungs­
schule verwendet werden, gebührt für die Dauer 
dieser Verwendung eine Dienstzulage im' Ausmaß 
des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage 
und Ergänzungszulage) und dem Gehalt (ein­
schließlich' einer allfälligen Dienstalterszulage) 
eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2 a 2 in 
der gleichen Gehaltsstufe; § 58 Abs. 7 gilt sinn-
gemäß. . 

(6) Lehrern. der Verwendungsgruppe L 2 b 1, 
die die bis zum 31. Dezember 19(7 .geltenden 
Erfordernisse für die Anstellung ,in der Verwen­
dungsgruppe L 2 b 2 erfüllen und auf einem für 
Lehrer dieser Verwendungsgruppe . vorgesehenen 
Arbeitsplatz verwendet werden, gebührt für die 
Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage im 
Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem 
Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulage und Ergänzungszulage) und dem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalterszu­
lage) eines Lehrers der Verwendungsgruppe 
L 2 b 2 in d.er gleichen Gehaltsstufe; § 58 Abs. 7 
glilt sinngemäß. Dies gilt sinngemäß auch dann, 
wenn ein Lehrer der Verwendungsgruppe L 2 b 1 
oder ein Lehrer der Verwendungsgruppe L 2 b 2 
die bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Er­
fordernisse für eine Anstellung in der Verwen­
dungsgruppe L 2 b 3 erfüllt und auf einem für 
Lehrer dieser Verwendungsgruppe vOrgesehenen 
Arbeitsplatz verwendet wird. 

(13) Die Dienstzulage gemäß Abs. 12 beträgt, 
1. wenn der Unterriicht im Umfang des Unter­

richts an übungs~chulen erteilt wird, 
a) im Falle des Abs. 12 Z. 1 den Unter­

schiedsbetrag zwischen dem Gehalt (ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulage und Ergänzungszulage) des Lehrers 

Fassungge,mäßA.rt. IZ. 7.: 

stand im Bezug. der Dienstalterszulage gemäß 
§ 50 stand, gel>ührt a):Jdem Zu~ammentreffen 
beider Voraussetzungen eine ruhegenußfähige be­
sondere Dienstalterszulage. in der, Höhe der 
Dienstalterszulage gemäß § 50 Abs. 3. 

Fassung gemäß Art. IZ. 8: 

§ 58',(2) 

2. Musiklehrern an mittleren und höheren 
Schulen sowie an den den Akademien ver­
wandten Lehra~~talten mit d~r Lehrbefähi­

, gungsprüfung' (Staatsprüfung) aus Gesang, 

Fassung gemäß Art. I Z. 9 

§ 59. (5) Lehrern der VerWendungsgruppe 
L 2 a 1, die die Ernennungserfordernisse für die 
Verwend~lllgsgruppe L 2 a 2 erfüllen und auf 
einem für Lehrer dieser Verwendung~gruppe vor­
gesehenen Arbeitsplatz oder an einer übungs­
schule verwendet werden, gebiihrt' für die Dauer 
dieser Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß 
des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt 
(einschließliCh einer allfälligen Dienstalterszulage 
und Ergänzungszulage) und dem Gehalt (ein­
schließlich einer allfäl1igenDienstalterszulage und 
Ergänzungszulage) eines Lehrers der ·Verwen­
dungsgruppe L 2 a 2 in der gleichen: Gehalts­
stufe;§ 58 Abs. 7 gilt sinngemäß. 

(6) Lehrern der Verwendungs gruppe , L 2 b 1, 
die die bis zum 31. b,ezember 1977 geltenden 
Erfordernisse für die Anstellung :in der Verwen­
dungsgruppe L 2 b 2 erfüllen und auf einem für 
Lehrer dieser Verwendungsgruppe' vorgesehenen 
Arbeitsplatz verwendet werden, gebührt für die 
Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage im 
Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem 
Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulage und Ergänzungszulage) und dem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalterszu­
.lage und Ergänmmgszulage) eines Lehr,ers der 
Verwendungs gruppe L 2 b 2 in der gleichen Ge­
haltsstufe; § 58 Abs. 7 gilt sinngemäß. Dies gilt 
sinngemäß auch dann, wenn ein Lehrer der Ver­
wendungsgruppe L 2 b 1 oder ein Lehrer der 
Verwendungsgruppe L 2 b 2 die bis zum 31. De­
zember 1977 geltenden Erfordernisse für eine 
Anstellung in der Verwendungsgruppe L 2 b 3 
erfüllt und auf einem für Lehrer dieser Ver­
wendungsgruppe vorgesehenen Arbeitsplatz .ver­
wendet wird. 

(13) Die Dienstzulage gemäß Abs. 12 beträgt, 
1. wenn der Unterricht im Umfang des Unter­

richtes an übungsschulen ertei1t wird, 
a) im Falle des Abs. 12 Z. 1 den Unter­

schiedsbetrag zwischen dem Gehalt (ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulageund ErgäI!zungszulage) des Lehrers 
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Bisherige Fassung: 

und dem Gehalt (einschließlim einer all­
fälligen Dienstalterszulage) eines Lehrers 
der Verwendungsgruppe L 2 a2 m der 
gleimenGehaltsstufe, 

b) im Falle des Abs. 12 Z. 2 den Unter­
smiedsbetrag zwismen dem Gehalt (ein­
schließlim einer allfälligen Dienstalters­
zulage und Ergänzungszulage) des Lehrers 
und dem Gehalt (einsmließlim einer all­
fälligen Dienstalterszulage) eines Lehrers· 
der Verwendungsgruppe L 2 b 2 in der 
gleimen Gehaltsstufe, . 

c) im Falle des Abs. 12 Z. 3 den Unter­
smiedsbetrag zwischen dem Gehalt (ein­
smließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulage und Ergänzungszulage) des Lehrers 
und dem Gehalt (einschließlich einer all­
fälligen Dienstalterszulage), der dem Leh­
rer gebühren würde, wenn er zum Leh­
rer der Verwendungsgruppe L 1 ernannt 
worden wäre, mindestens jedoch 555 S, 

d) im Falle des Abs . .12 Z. 4 den Unter­
schiedsbetrag zwischen dem Gehalt. (ein­
schließlim einer allfälligen Dienstalters­
zulage und Ergänzungszulage) des Lehrers 
und dem Gehalt (einschließlich einer all­
fälligen Dienstalterszulage), der dem Leh­
rer gebühren würde, wenn er 

aal im Falle des Abs. 12 Z. 4 lit. a zum 
Lehrer der Verwendungsgruppe 
L 2 b 1 ernannt worden wäre, 

bb) im Falle des Abs. 12 Z. 4 lit. b zum 
Lehrer der Verwendungsgruppe 
L 2. a 1 ernannt worden wäre, 

cc) im Falle des Abs. 12 Z. 4lit.c zum 
Lehrer der Verwendungsgruppe 
L 2 a 2 ernannt worden wäre; 

2. wenn der Unterrimt im halben Umfang 
des Unterrichtes an einer übungssmule er­
teilt wtird, die Hälfte des sich gemäß Z. 1 
ergebenden Betrages. 

§ 73. (2) In der Verwendungsgruppe W 3 wird 
die Dienstzulage durch die tatsächliche Dienstzeit 
in der Verwendungsgruppe bestimmt. Die als 
zeitverpflichteter Soldat, als gemäß § 11 des 
Wehrgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 185/1966 zur Ausübung einer Unter­
offiziersfuiJJ~tion herangezogener Beamter oder 
Vertragsbediensteteroder als Vertragsbedienste­
ter des Wachdienstes zurückgelegte Zeit ist hiebei 
der tatsächlichen Dienstzeit zuzurechnen. 

Fassung gemäß Art. I Z. 9: 

und dem Gehalt (eirischtießlim einer all­
fälligen Dienstalterszulage und Ergän­
zungszulage) eines Lehrers der Verwen­
dungsgruppeL 2 a 2in der gleichen Ge­
haltsstufe, 

b) im -Falle des Abs. 12 Z. 2 den Unter­
schiedsbetrag zwismen dem Gehalt (ein­
smließJim einer aJlfälJigen Dienstalters­
zulage und Ergänzungszulage) des Lehrers 
und dem Gehalt (einsmließlim einer all­
fälligen Dienstalterszulage und Ergän­
zungszulage) eines Lehrers der Verwen­
dungsgruppe L 2 b 2 in der gleimen Ge­
haltsstufe, 

c) im Falle des Abs. 12 Z. 3 den Unter­
smiedsbetrag zwismen dem Gehalt (ein­
schließlim einer allfälligen Dienstalters­
zulage und Ergänzungszulage) des Lehrers 
und dem Gehalt (einschließlich einer all­
fälligen Dienstalterszulage und Ergän­
zungszulage), der dem Lehrer gebühren 
würde, wenn er zum Lehrer der Verwen­
dungsgruppe L 1 .ernannt worden wäre, 
mindestens jedoch 555 S, 

d)im Falle des Abs. 12 Z. 4 den Unter­
smiedsbetrag zwischen dem Gehalt (ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulage und Ergänzungszulage) des Lehrers 
und dem Gehalt (einschließlich einer all­
fälligen Dienstalterszulage und Ergän­
zungszulage), der dem Lehrer gebühren 
würde, wenn er 
aal im Falle des Abs. 12 Z. 4 lit. a zum 

Lehrer der Verwendungsgruppe 
L2 b 1- ernannt worden wäre, . 

bb) im Falle des Abs. 12 Z. 4 lit. b zum 
Lehrer der Verwendungsgruppe 
L 2 a 1 ernannt worden wäre, 

ce) im Falle des Abs. 12 Z. 4 lit. c zum 
Lehrer der Verwendungsgruppe 
L 2 a 2 ernannt worden wäre; 

2. wenn der Unterricht im halben Umfang 
des Unterrichtes an einer übungsschule er: 
. teilt wird; die Hälfte des sich gemäß Z. 1 
ergebenden Betrages. ' 

Fassung gemäß Art. I Z. 10 

§ 73. (2) In der Verwendungs gruppe W 3 wird 
die Dienstzulage durch die tatsächliche Dienstzeit 
in der Verwendungsgruppe bestimmt. Die als 
zeitverpflichteter Soldat, als gemäß § 11 des 
Wehrgesetzes zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogener Beamter oder Vertrags­
bedienstieter oder als V ertra~sbediell'steter ,des 
Wachdienstes zurückgelegte Zeit ist hieb ei der 
tatsächlichen Dienstzeit zuzurechnen. 
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Bisherige Fassung: 

§ 76. (1) Den Berufsoffizierengebührt eine 
ruhegenußfähige Dienstzulage. Die Dienstzulage 
wird durch die tatsächliche Dienstzeit;in der Ver­
wendungsgruppe bestimmt. Die §§ 8, 10 und 75 
Abs. 4 und 5 sind sinngemäß anzuwenden. Die 
Dienstzulage beträgt 

in den bei Führung eines Amtstitels~ der einem der Dienstzulage 
Dienst- nachstehend angefübtten Amtstitel vergleich-
klassen bar ist Schilling 

II Fähnrich 462 

III Leutnant 57~ 
IV Oberleutnant 691 

Hauptmann 806 

ab der Dienstklasse V 899 

§ 85 d. (1) Beamten, die nach § 11 des Wehr­
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 185/1966 zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogen werden, gebührt für die 
Dauer dieser Verwendung eine für die Bemessung 
des Ruhegenusses anrechenbare Heeresdienstzu­
lage in der Höhe von 1 233 S. 

Fassung gemäß Art. I Z. 11: 

§ 76. (1) Den Berufsoffizieren gebührt eine 
ruhegenußfähige Dienstzulage. Die Dienstz·ulage 
beträgt 

in den bei Führung eines AmtstiteIs. der einem der Dienstzulage 

Dienst- nachstehend angeführten Amtstitel vergleich-
klassen bar ist Schilling 

II Fähnrich 462 

III Leutnant 576 
IV Oberleutnant 691 

Hauptmann 806 

ah der Dienstklasse V 899 

Fassung gemäß Art. I Z. 12: 

§ 85 d. (1) Beamten, die nach § 11 des Wehr­
gesetzes zur Ausübung einer Unteroffiziersfunk­
tion herangezogen werden, gebührt für die 
Dauer dieser Verwendung eine für die Bemessung 
des Ruhegenusses anrechenbare Heeresdienstzu­
lage in der Höhe von 1 233 S. 
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